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Mitteilung an die Bezirksvertretung Mitte  
 
Korrektur der Tempo 30-Beschilderung in der Hermannstraße 
 
 

Aufgrund eines Lärmgutachtens sollte in der Hermannstraße im Abschnitt zwischen Nieder-
wall und August-Bebel-Straße am 14.05.2021 eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h an-
geordnet werden. Versehentlich erfolgte diese Beschilderung jedoch in der gesamten Her-
mannstraße (also auch im Abschnitt zwischen August-Bebel-Straße und Teutoburger 
Straße). 
 
Dies fiel im Rahmen einer Überprüfung der Standorte der Tempo 30-Beschilderung auf. 
 
Aus der Lärmkarte des Luftreinhalteplans (2017) geht hervor, dass der Abschnitt zwischen 
August-Bebel-Straße und Teutoburger Straße wesentlich geringer mit Lärm belastet ist als 
der Rest der Straße. Das im Amt für Verkehr vorliegende Lärmgutachten, aus dem die An-
ordnung der Beschilderung resultiert, wurde daher nur vom Niederwall bis zur August-Bebel-
Straße beauftragt. 
 
Die Tempo 30-Beschilderung auf dem Abschnitt zwischen August-Bebel-Straße bis zur Teu-
toburger Straße ist daher rechtswidrig und wird zeitnah wieder abgebaut. 
 
Die Standorte für die Beschilderung am Niederwall sowie an der August-Bebel-Straße in 
Richtungen Niederwall sind etwas zu früh gewählt und werden korrigiert. 
 
Die Verkehrspolizei wurde schriftlich beteiligt und stimmt dem Vorgehen mit Antwort vom 
28.09.2022 zu. 
 
 
I.A. 
 
Lewald 


